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Ausgleichsfläche A 5 "Gerchsheimer Weg" M 1:1.000

Ausgleichsfläche A 6 "Schlagäcker" M 1 : 1.000

"Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft" nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Grünland - Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese 

Bindung nach Stückzahl, Arten/Sorten laut Aus-
wahlliste (Anlage 1 der Begründung zur Grünordnung)
und Qualität (Obstbäume: mind. Hochstämme 2x 
verpflanzt, Stammumfang 8-10 cm)

Pflanzgebot hochstämmiger (Wild-) Obstbäume

Einsaat als dünne Breitflächensaat mit einer geeigneten,

1.1

A) 

Ausgleichsfläche A 5 "Gerchsheimer Weg", Ausgleichsfläche A6 "Schlagäcker"

1.2

1.3

1.4

2.1

autochtonen Gras-Krautmischung (Anlage 2 der Begründung zur
Grünordnungsplanung) und ergänzende Heumulchsaat aus 

Grenze des Geltungsbereichs der Ausgleichsmaßnahme.

autochtonen Beständen.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

A5 A6

Hochstaudenfluren am Graben - Entwicklung 
Einsaat als dünne Breitflächensaat mit einer geeigneten,

1.5

autochtonen Gras-Krautmischung (Anlage 2 der Begründung zur
Grünordnungsplanung) und natürliche Sukzession

Grabenaufweitung1.7

Waldrandentwicklung durch Initialpflanzung von Bäumen 2. Ordnung 
(zweizeilig) und Pflanzung von Sträuchern als Strauchmantel 

1.6

(zweizeilig). Bindung nach Stückzahl, Arten/Sorten laut. Auswahlliste 
(Anlage 1 der Begründung der Grünordnung) und Qualität
(verpflanzte Sträucher 70-90 cm)

Übersichtslageplan M 1 : 25.000

EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN
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Baugebiet "Lange Läng"

Stand:

Maßstab  1 : 1.000

Bebauungsplan:

Grünordnung:
Entwurfsverfasser-

Festsetzungen gem. § 9 BauGB und Art. 81 BayBO:

durch PlanzeichenA)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie

Baugrenzen

Grundflächenzahl GRZ als Höchstgrenze, z.B. 0,8

Geschossflächenzahl GFZ als Höchstgrenze, z.B. 2,0

Mischgebiet nach  § 6 BauNVO 2017Mi/Mi*

GE Gewerbegebiet nach  § 8 BauNVO 2017

Grenze unterschiedlicher Nutzung

best. Trafostation

gepl. Regenentlastungsanlage

Fußweg

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Bauverbotszone - 20 m -

III Zahl der zulässigen Vollgeschosse, z.B. 3 Vollgeschosse

o offene Bauweise nach § 22, Abs. 2, BauNVO 2017

g geschlossene Bauweise nach § 22, Abs. 3, BauNVO 2017

Grundstücksflächen zulässig. Ausnahme: Anbauverbotszone
zur angrenzenden Erschließungsstraße auch außerhalb der überbaubaren 
Garagen und Nebengebäude, die der Ver- und Entsorgung dienen, sindB 2.2

Gemeinde Kist in der jeweils gültigen Fassung.
Es gilt die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen der B 2.1

Garagen, Stellplätze und NebengebäudeB 2.

Zulässige Dachneigung bei einläufigen Pultdächern: 10° bis 22°  
Bei einläufigen Pultdächern sind 2 Vollgeschosse zulässig. B 1.2

Baukörper, Dachform und DachneigungB 1.

Textliche FestsetzungenB)

einen Schrammbord nach hinten zu versetzen.
Zäune, Hecken, Mauern entlang öffentlicher Flächen sind mindestens um B 5.2

nicht überschreiten.
Feste Abgrenzungen, z.B. Mauern, Holzzäune usw. dürfen 1,20 m Höhe 
Höhe zulässig (Verwendung heimischer Gehölze in natürlicher Wuchsform). 
Entlang privater Grundstücksgrenzen sind Sichtschutzhecken bis max. 1,80 mB 5.1

EinfriedungenB 5.

Geländeschnitte darzustellen. Dies gilt insbesondere für Aufschüttungen.
Geplante Geländeveränderungen sind im Baugesuch über nivellierte
wie sie für die Nutzung des Gebäudes unerlässlich sind.
Geländeveränderungen dürfen nur in dem Umfang vorgenommen werden, B 4.3

Anwesen dürfen nicht vollflächig mit Ortbeton versiegelt werden.
Gehwege, PKW-Stellplätze sowie die Zufahrten und Zugänge zu den B 4.2

Oberkante Straßendecke) überschreitet. 
sichtbehindernde Anlagen unzulässig, deren Höhe 0,80 m (gemessen von 
Bereich der Sichtdreiecke Bepflanzungen, Anböschungen und 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind an den Straßeneinmündungen im B 4.1

Gestaltung für FreiflächenB 4.

B 6. Unzulässige Bauten

B 6.1 Im Geltungsbereich des Mischgebietes ist der Bau von Mobilfunkantennen
nicht zugelassen.

B 6.2 Selbstausrichtende Solaranlagen sind unzulässig.

B 8. weitere textliche Festsetzungen

B 8.1 Versorgungsleitungen wie z.B. Strom und Telekommunikationsleitungen sind 
aus städtebaulichen Gründen (Ortsbild) unterirdisch zu verlegen. 
Freileitungen sind nicht gestattet.

B 6.3 Behelfsmäßig wirkende Schuppen, Garagen o. Ä., wie z. B. Wellblechgaragen.

B 9. Immissionsschutz

B 9.2 Als passive Lärmschutzmaßnahmen ist vom Bauherrn bei Betriebswohungen im 
Gewerbegebiet der Einbau von Schallschutzfenster gem. VDI Richtlinie 2719 
"Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" vorzusehen.

B 9.3 Ruheräume von Betriebswohnungen im Gewerbegebiet müssen mindestens ein 
notwendiges Fenster an einer der nicht schallzugewandten Seite des Gebäudes
besitzen (Schallquellen der beiden Gewerbegebiete: Sportplätze im Norden und

Versorgungsleitung, erdverlegt

 Versorgungsleitung, oberirdisch
vorh. 20 kV Ltg. 

vorh. 20 kV Ltg. 
(erdverlegt)

Sichtdreieck

meldepflichtig.
Funde von Bodenaltertümern o.ä. sind dem Bay. Landesamt für Denkmalpflege4.

durch Planzeichen

Nutzungsschablone

B) durch Text

1.

174

Hinweise

A)

Maße in Meter, z. B. 4,00 m

Bestehende Grundstücksgrenzen,

Flurstücksnummern

Füllschema der Nutzungsschablone
a) Baugebietstypus
b) Zahl der Vollgeschosse

d) Geschossflächenzahl
c) Grundflächenzahl

e) Bauweise

a

fe

dc

b

f)  max. Wandhöhe

2. Je Grundstück ist ein Revisionsschacht vorzusehen.

3. Dachwässer und Oberflächenwässer können in Zisternen eingeleitet werden, 
die auf dem Grundstück zu errichten sind. Die Anlagen sind durch einen 
Überlauf an das örtliche Kanalnetz anzuschließen. 
Die Entnahme von Brauchwasser ist in der jeweils gültigen Fassung der
Entwässerungssatzung geregelt.

Hauptgebäude mit Hausnummer

Nebengebäude

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

schnitte darzustellen.
Geplante Geländeveränderungen sind im Baugesuch über nivellierte Gelände-5.

auf der Staatsstraße St 578 beeinträchtigen sind unzulässig.
Die Errichtung von Werbeanlagen und Beleuchtungsanlagen, die die Sicherheit 6.

Ansprüche gegenüber dem Straßenbaulastträger hinsichtlich Lärm oder anderer 
Emissionen können nicht geltend gemacht werden. 

Öffentliche Grünfläche 
mit Erhaltungs- und Pflanzgeboten

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 

(mit Nr. der Ausgleichsflächen A 1 - A 7a laut textl. Festsetzungen Ziff. 10.1, 10.2)
- Randeingrünung
- Anlage eines Feldgehölzes

Ausgleichsfläche A 1

Pflanzgebote auf öffentlichen Flächen:

großkroniger Laubbaum I. / II. Ordnung mit etwaiger Standortbindung, 

Pflanzgebote auf privaten Flächen

Laubbaum I./II. Ordnung, ohne Standortbindung, Bindung nach 
Stückzahlen und Arten gem. Ziff. B 13.2 der textlichen Festsetzungen
(mind. 1 Bäume / 500 m² bebaubarer Grundstücksfläche)
Mindestgröße: H, 3xv, STU 16-18 cm

landschaftliche Hecken und Gehölzgruppen entlang der Grundstücksgrenzen 

Bindung nach Arten gemäß Ziff. B 13.2 der textlichen Festsetzungen,

nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Natur und Landschaft 

A1

Erhaltungsgebot:

Bindung nach Stückzahl und Arten nach Ziff. B 13.2 der textlichen Festsetzungen,
Mindestgröße: Hochstämmiger Baum (H), 3 x verschult (3xv), 

auf mind. 50 % der Grenzlänge, mind. 2-zeilige Pflanzung,

Mindestgröße Heister (Hei), 2xv, 150/200 cm
Mindestgröße Sträucher: verschulte Sträucher (vStr) 70-90 cm;

nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB
mit Erhaltungs- und Pflanzgeboten
Private Grünfläche 

vorhandene Hecken, die zu erhalten sind

7. 
Die zeichnerisch festgesetzten Grünflächen sollten in extensiver Form gepflegt und

Die Wiesen- und Rasenflächen sollen als Magerwiesen ohne Düngung, Herbizideinsatz

Die Einsaat erfolgt als Erosionsschutzsaat (Breitflächensaat, max. 10 g/m²) mit 

Öffentliche Grünflächen:

unterhalten werden.

und mit max. 2maliger jährlicher Mahd entwickelt werden.

mit Extensivrasenmischung (Anlage 2 der Begründung zur Grünordnungsplanung).

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 

Als Ausgleichsflächen mit Ausgleichsmaßnahmen werden im Geltungsbereich 

B 10.1 

A 1 
Ziele / Maßnahmen:
Neuschaffung und Entwicklung von lockeren Baumhecken (4-6 zeilig) mit Kraut- und Grassaum 

A 2 
Ziele / Maßnahmen:
Neuschaffung und Entwicklung von lockeren Baumhecken (4-6 zeilig) mit Kraut- und Grassaum

B 10.2 
Die Ausgleichsflächen A 5, A 6, A 7 und A 7a befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches des

B 10.
Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen) gemäß § 9 I (20) BauGB

des Bebauungsplanes festgesetzt:

Ausgleichsflächen im Baugebiet (A 1, A 2, A 3, A 4)

Grünstreifen entlang des Baugebietes im Westen und Süden:

Grünstreifen entlang des Plangebietes im Süden und Osten

Externe Ausgleichsflächen (A 5, A 6, A 7, A 7a): Lage, Ziele, Maßnahmen

"Eingriffs-Bebauungsplanes". Sie werden mit den festgesetzten Maßnahmen dem 
Eingriffs-Bebauungsplan "Lange Läng" der Gemeinde Kist zugeordnet.

Regenrückhaltebecken (RRB) im Nordosten:

Neuschaffung und Entwicklung von extensiven Wiesenflächen, Pflanzung von Bäumen
Ziele / Maßnahmen:

A 3

und naturnahen Hecken. Naturnahe Gestaltung des RRB.

Gebietsinterner Grünzug

Neuschaffung und Entwicklung von Baumhecken (5-9 zeilig). Neupflanzung
Ziele / Maßnahmen:

A 4

von hochstämmigen Laub- bzw. Obstbäumen

Neupflanzung von hochtämmigen Laub- bzw. Obstbäumen

Bebauungsplan mit Grünordnung M 1 : 1.000

B 11.
Die vorgesehenen Wiesenflächen und Krautsäume sind extensiv 

B 11.1
Die externen Ausgleichsmaßnahmen A 5, A 6, A 7 und A 7a sind spätestens 2 Jahre nach

B 11.2
Den öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden 8,75 % und den privaten Eingriffsflächen 91,25% 

B 12.
Unter Erhaltung wird verstanden: die unter A) Erhaltungsgebot der Grünordnung

B 13.

B 13.1 
Die Qualitätsmerkmale richten sich nach den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen". 

B 13.2 
Den festgesetzten Bäumen ist ausreichender Wurzelraum (mind. 8 m² Baumscheibe als

Die Pflanzabstände bei Heckenpflanzungen betragen 1,0 -1,5 m.

Die Pflanzenauswahl für festgesetzte Pflanzungen erfolgt aus standortheimischen und 

Pflanzenauswahl Hecken
Zusätzlich zu den durch Planzeichen festgesetzten heimischen Pflanzenarten sind 

Die Verwendung fremdländische Nadelgehölze ist nicht zulässig.

B 13.3 
Bei der Bebauung und Gestaltung der Freiflächen ist der Versiegelungsgrad auf das 

Die Vegetationsflächen müssen mind. 20 % der Grundstücksfläche einnehmen.

B 13.4 
Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit  

Wiesenflächen, Krautsäume

(ohne Düngung, Biozideinsatz, 1-2 schürig, Mähgutentfernung) zu pflegen bzw. zu nutzen.

Vollzugsfristen

Erschließungsbeginn zu vollziehen. Die sonstigen internen Ausgleichsmaßnahmen A 1 - A 4
sind bei abschnittsweiser Erschließung spätestens zwei Jahre nach Erschließung des
zuzuordnenden Abschnitts durchzuführen.

Zuordnung von Eingriff und Ausgleichsmaßnahmen

der Ausgleichsflächen mit Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet.

Erhaltungsgebote

als zu erhalten festgesetzten Bäume und Gehölze sind wie sämtliche Pflanzungen ordnungsgemäß
im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen.
Bei Ausfällen sind diese durch entsprechende Nachpflanzungen innerhalb eines Jahres zu ersetzen.

Pflanzgebote

Pflanzenqualität

Die festgesetzten Größen- und Mengenangaben sind Mindestgrößen.

Pflanzgebote auf öffentlichen und privaten Flächen

Vegetationsfläche) zur Verfügung zu stellen.

geeigneten eingebürgerten Gehölzarten gemäß der Auswahlliste der Anlage 1 der 
der Begründung zur Grünordnung.

innerhalb der Heckenpflanzungen auch gärtnerisch beeinflußte Zier- und Nutzpflanzen

Versiegelung - Grünflächenanteil

unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

Vollzugsfrist

der Gebäude bzw. Fertigstellung der privaten Erschließungsanlagen zu vollziehen.

Im Gewerbegebiet GE und Sondergebiet SO Handel sind nur Betriebe und 
Anlagen zulässig, deren Schallemissionen die folgenden 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00 - 22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00 - 06:00) überschreiten:

Bezeichnung                  LEK ta sLEK nachts

GE          65 dB(A)       50 dB(A)

SO Handel 1, SO Handel 2        65 dB(A)       50 dB(A)

Im Rahmen der Baugenehmigung bzw. der Freistellung ist nachzuweisen, 
dass das Emissionskontingent des jeweiligen Grundstücks nicht überschritten 
wird.
Das für die jeweilige Gewerbefläche zulässige Immissionskontingent ergibt 
sich durch eine Ausbreitungsberechnung gemäß DIN ISO 9613-2 bei 
ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitung.

B 9.1

A5 "Gerchsheimer Weg"

A 5 "Gerchsheimer Weg" Flur-Nr. 453 / Teilfläche 8.348 m²

B 9.4 In der entsprechend des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach §5(2) Nr. 6
und §5(4) BauGB festgesetzten Bereich des Mischgebietes ist keine schutz-
bedürftige Nutzung erlaubt (äußerster nördlicher Bereich des MI-Gebietes)

Nutzungsbeschränkung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
nach §5(2) Nr. 6 und §5(4) BauGB: keine schutzbedürftige Nutzung erlaubt

3. Änderung

Sonstige Sondergebiete nach § 11 Abs. 3 BauNVO 2017 für 
großflächige Einzelhandelsbetriebe / Einkaufszentren

SOHandel 1

B 1.1

Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie ergänzenden Sortimenten anderer
- Lebensmittelsortimenter, Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, 

folgende Nutzungen zulässig:
Im Sondergebiet für SO Handel 1 großflächige Einzelhandelsbetriebe/Einkaufszentren sind B 0.1

Art der baulichen NutzungB 0.

Warenbranchen mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.200m²

- die zugehörigen Lager und sonstigen Betriebsflächen

- Gastronomieflächen

B 7. Drainagewasser, Grundwasser

B 7.1 Drainagewässer dürfen nicht in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation 
eingeleitet werden. Sie sind an öffentlichen Oberflächenwassergräben 

B 7.2 Grundwasserabsenkungen durch den Eigentümer sind nicht erlaubt.

bzw. - kanäle anzubinden.

Baubeschränkungszone Straßenbau - 40 m -

Umgrenzung der Änderung

3.1

02.07.2018
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes
"Lange Läng" ersetzt im Planteil vollständig die 
2. Änderung des Bebauungsplanes "Lange Läng" 
(rechtskräftig 06.02.2017).
Dieser Plan verliert hiermit seine Gültigkeit.

- gewerbliche Ergänzungen (Post, etc.) die keinen Einzelhandel darstellen

Verfahrensvermerke
Der Gemeinderat Kist hat in der Sitzung vom 11.06.2018 gemäß § 2 Abs. 2 BauGB die
3. Änderung des Bebauungsplanes "Lange Läng" beschlossen. Der Änderungsbeschluß wurde 
am 18.06.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Kist, den ...................                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                        1. Bürgermeister (Volker Faulhaber)
________________________________________________________________________________

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes vom .................. wurde in der Fassung vom 
...................... mit Entwurfsbegründung  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis 
einschließlich .................. öffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am ................. ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt (§ 4a Abs. 2 BauGB).

Kist, den ...................                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                        1. Bürgermeister (Volker Faulhaber)
________________________________________________________________________________

Der Gemeinderat Kist hat die Bebauungsplanänderung mit Entwurfsbegründung  vom ................, 
in der Fassung vom ................. mit Beschluß vom ...................... gemäß §10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen.

Kist, den ...................                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                        1. Bürgermeister (Volker Faulhaber)
________________________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluß wurde am ..................... gemäß §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht mit dem Hinweis darauf, dass der Bebauungsplan mit Entwurfsbegründung zu 
jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Kist, Am Rathaus 1, 97270 Kist während der 
Allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass über den 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird.

Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

Kist, den ...................                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                        1. Bürgermeister (Volker Faulhaber)

8. 
Insbesondere lange, ungegliederte Gebäudefassaden sollten durch vegetative 

9. 
Es wird empfohlen, autochtone (aus Saatgut / Pflanzenteilen heimischer Wildpflanzen 

10. 
Es wird empfohlen, flache und flach geneigte Dächer mit extensiver Dachbegrünung zu versehen.

11. 
Als Bestandteil der Baueingabe oder anderer Genehmigungsplanungen ist ein qualifizierter

- Nachweis der festgesetzten Pflanzgebote (Massen, Arten, Qualitäten der Gehölze)
- Art und Umfang der Beläge und Vegetationsflächen
- Art und Umfang der Einfriedung

Fassadenbegrünung:

Begrünungsmaßnahmen gegliedert werden. Eine Auswahlliste geeigneter Klettergehölze
findet sich in Anlage 1 der Begründung zur Grünordnung.

Gehölzpflanzungen

gewonnene) Gehölze zu verwenden (vgl. Auswahlliste Anlage 1 zur Begründung GOP).

Dachbegrünung:

Freiflächengestaltungsplan

Freiflächengestaltungsplan mit folgenden Eintragungen vorzulegen:

B 14. Artenschutz

Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen B 14.1 
Verbotstatbeständen (§ 44 BNatSchG)

ohne grünordnerische Maßnahme
Öffentliche Grünfläche

landschaftliche Baumhecke mit etwaiger Standortbindung,
mit Mindestangabe der Pflanzzeilen (hier: 4-6 zeilig), 
Anteil der baumartigen Gehölze ca. 5 - 10%, Anteil der Sträucher ca. 90 - 95%,
Bindung nach Arten gemäß Ziffer B 13.2 der textlichen Festsetzungen,
Mindestgröße Sträucher: verschulte Sträucher (vStr) 70-90 cm; 
Mindestgröße Heister (Hei): 2xv, 150/200 cm

4-6

best. Feldweg

Ausgleichsfläche A 7 "Flußäcker" M 1 : 1.000

Die Ausgleichsflächen A5 und A6 werden mit den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen 
den Bauflächen im Bebauungsplangebiet, auf denen die Eingriffe zu erwarten
sind, zugeordnet. Sie werden damit rechtskräftiger Bestandteil des Bebauungsplanes

Die Wiesenflächen sind zu mageren Glatthaferwiesen 

Die Wiesen sind ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist zu entfernen.
zu entwickeln. Düngung und Einsatz von Bioziden sind zu unterlassen.

"Lange Läng" (Gemeinde Kist).

3. 

3.2 

3.1 

1.

B) 

und eingebürgerten Gehölzarten gemäß der Auswahlliste der Anlage 1 der 

Pflanzgebote auf öffentlichen Ausgleichsflächen

pflanzen". Die festgesetzten Größen- und Mengenangaben sind Mindestgrößen.

Die Pflanzenauswahl für festgesetzte Pflanzungen erfolgt aus standortheimischen 

Die Qualitätsmerkmale richten sich nach den "Gütebestimmungen für Baumschul- 

Begründung zur Grünordnungsplanung.

Pflanzenqualität

Pflanzgebote

Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen) gemäß § 9 (1) (20) BauGB

Als Ausgleichsfläche mit Ausgleichsmaßnahmen wird festgesetzt:

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Es wird empfohlen, autochtone (aus Saatgut / Pflanzenteilen heimischer Wildpflanzen 
1. 

C) HINWEISE DURCH TEXT

gewonnene) Gehölze zu verwenden.

Gehölzpflanzungen

1.2 Externe Ausgleichsfläche A6 "Schlagäcker" (Flurnummer 689)

- Neupflanzung von hochstämmigen (Wild-) Obstbäumen.
Maßnahmen:

2. Wiesenflächen

- Umwandlung von Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland.

Alternativ ist eine extensive Beweidung zulässig.

- Neuanlage von Aufweitungen entlang des Grabenlaufs. 

Ziel: Extensivgrünland, "Wildobsthain", Grabenaufweitungen

1.1 Externe Ausgleichsfläche A5 "Gerchsheimer Weg" (Flurnummer 453)

- Initialpflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Unterstützung der natürlichen Sukzession.
Maßnahmen:

- Entwicklung von vorgelagerten Gras- und Krautsäumen.

Ziel: Waldrandgestaltung

- Sicherung von bestehenden Gehölzen am Graben.

Die Wandhöhe der Gebäude darf bei 4 zulässigen Vollgeschossen maximal 
12,80 m bezogen auf OK Erschließungsstraße und bei 3 zulässigen 
Vollgeschossen maximal 9,0 m betragen, bei 2 zulässigen Vollgeschossen ist 
eine max. Wandhöhe von 7,0 m bezogen auf OK Erschließungsstraße zulässig. 
Die Oberkante des EG-Rohfußbodens darf maximal 30 cm über OK 
Erschließungsstraße liegen. 

7,0/9,0/12,80 max. zulässige Wandhöhe

A7/A7a "Loch"

SOHandel 2

Zulässige Dachneigung bei einläufigen Pultdächern: 10° bis 22°  
Bei einläufigen Pultdächern im Gebiet Mi* sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig. B 1.3

Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie ergänzenden Sortimenten anderer
- Lebensmittelsortimenter, Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, 

folgende Nutzungen zulässig:
Im Sondergebiet für SO Handel 2 großflächige Einzelhandelsbetriebe/Einkaufszentren sind B 0.2

Warenbranchen mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.100m²

- die zugehörigen Lager und sonstigen Betriebsflächen

- zusätzlich eine Bäckerei bzw. ein Backshop mit einer Verkaufsfläche von maximal 70m²

- gewerbliche Ergänzungen (Post, etc.) die keinen Einzelhandel darstellen

Umgrenzung von Stellplätzen

FarbenB 3.

zugelassen.
Verkleidungen aus Holz, Fassadenelementen oder Natursteinen sind
Die Gebäude sind spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit zu verputzen.B 3.1

Nach §1 Absatz 4 Satz 1 der BauNVO 2017 ist jegliche Art von LebensmitteleinzelhandelB 0.3

im GE und MI bzw. MI* unzulässig.

Staatsstraße St 578 im Westen bzw. Nordwesten)

St

Aufgefundene Gegenstände und Fundort sind gem. Art. 8 Abs. 2 / Art. 8 Abs. 1 Bayer.
Denkmalschutzgesetz unverändert zu belassen.

"Die Errichtung einer eingeschränkten Verkaufsfläche von max. 70 m² für das

Lebensmittelhandwerk im GE und MI bzw. MI* ist zulässig, um die selbst

hergestellten Produkte veräußern zu können."

gepl. Trafostation
3

3

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

1.3 Externe Ausgleichsfläche A7 / A7a "Loch" (Teilflächen Flurnummer 421)

Maßnahmen:
Ziel: Extensivgrünland

- Neuanlage / Entwicklung eines extensiv genutzten Grünlandstreifens als 

  "Schattsaum" der vorhandenen Hecke, Ansaat mit Wiesenmischung, gebietseigen
- Umwandlung von Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland.

A7 ca. 4.075 m² / A7a (Ausgleich 3. Änd. Bebauungsplan "Lange Läng") ca. 2.041 m² 

Erhaltungsgebot von Bäumen und Gebüschen / Hecken außerhalb von Bauflächen und

öffentlichen Erschließungsanlagen

- Verbot der Rodung von Gehölzen in der Zeit vom 1.03. bis 30.09.

Ausnahme: Fällungen von Bäumen mit möglichen Fledermausquartieren dürfen nur
zwischen 15.09. und 15.10. erfolgen.

Eine Fällung von Bäumen mit möglichen Fledermausquartieren ist zwischen 1.10. und
28.02. zulässig, wenn zuvor durch eine fachkundige Person keine aktuell besetzten
Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgestellt sind oder die möglichen nach vorheriger
Kontrolle ohne Fund verschlossen wurden.

- Als Ersatz für die beseitigten (potentiellen) „Habitatbäume“ sind 3 Quartiersgruppen von
Fledermausersatzquartieren (je 2 Höhlenquartiere und 1 Flachkasten als 3er-Gruppe)
sowie 6 Vogelnistkästen auf den geplanten naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen
am Plangebiet oder sonstigen im räumlich-funktionalen Zusammenhang liegenden,
geeigneten kommunalen Flächen vor Beseitigung der Habitatbäume einzurichten;

„Habitatbäume“ sind Bäume, die Fledermäusen und Vögeln als Ruhe- und
Fortpflanzungsstätte / Quartier dienen können. Vogelnistkästen können auch
Funktionen als Fledermausquartiere übernehmen.

- Verbot der Beseitigung der sonstigen Vegetationsdecke (Gras- und Krautbestände) in
der Zeit vom 1.03. - 1.10., ausgenommen

-nach vorheriger Durchsuchung der Vegetation auf Fortpflanzungsstätten von
Vögeln ohne positiven Befund.

-Eine Beseitigung der sonstigen Vegetationsschicht im Zeitraum vom 1.10. - 28.02.
im Vorgriff auf geplante Baumaßnahmen ermöglicht die Bautätigkeit im
Verbotszeitraum.

- „Fledermausfreundliche“ Beleuchtung (LED- oder „Gelb“- Beleuchtung, die weniger
Insekten anzieht) im öffentlichen und privaten Bereich

- Einbau von „Vogelschutzglas“ oder sonstige Maßnahmen zu Schutz gegen
Vogelschlag für Vögel als Hindernis nicht erkennbare Fensterflächen über 2 m² Größe

- Mögliche Lebensräume der Zauneidechse (hier: Streuobstwiese mit Holzstößen,

Straßenrandvegetation an der Staatsstraße)

o Sicherung der verbleibenden (potentiellen) Habitate im Bereich der

Ausgleichsfläche A1

o Anlage und Optimierung der randlichen Ausgleichsflächen A 1 bzw. A 2 als

„Ausweichhabitate“ vor Beseitigung der potentiellen Habitate

o Abbau der Holzstöße ausschließlich zwischen 15. März und 30. April sowie im
August, tiefes Abmulchen

oder flaches Abschälen der Vegetationsdecke (max. 10 cm tief) zwischen

 1.10. und 15.03.

sukzessivem, streifenweisem Auslegen von (hellen) Folien in Richtung der
verbleibenden, neu für die Zauneidechse zu optimierenden südlichen und
westlichen Randstreifen zwischen 15.03. und 30.04. bzw. im August . Eine Folie
ist entlang der bereits erstellten und optimierten randlichen Grünstreifen
(Ausgleichsflächen A1 und A2) bis zur Baufeldräumung des potentiellen
Zauneidechsenhabitats auf einer Breite bis zu 8 m zu belassen. Eine
Baufeldräumung ist erst dann zulässig, wenn die Vermeidungsmaßnahmen erfolgt
sind.

Die Vermeidungsmaßnahmen können entfallen, wenn durch eine fachkundige Person
Vorkommen der Zauneidechse ausgeschlossen werden.

- Verbot des Abbruchs und Umbaus von Gebäuden / Gebäudeteilen zwischen 01.03. und
31.10. - Die Eingriffe sind auch im Sommerhalbjahr (März - September) möglich, wenn
die entsprechenden Habitate im Winterhalbjahr (November bis Februar) verschlossen
oder unbrauchbar gemacht wurden bzw. wenn nach fachlich qualifizierter
Durchsuchung keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln / Fledermäusen
festgestellt werden.

Mögliche externe Ausgleichsflächen

A6 "Schlagäcker" Flur-Nr. 689 / 4.025 m²

Baugebiet 
"Lange Läng"
A 1 - A 4

A6 "Schlagäcker"

A7 "Loch" Flur-Nr. 421 / 4.075 m²

A7a "Loch" Flur-Nr. 421 / 2.041 m²

3

Standortgebunden (zur Straße) ohne Standortbindung

3

3

3

3

z.B.

A7
3Ausgleichsfläche A 7 / A 7a "Loch"

3

3

3

3.1 Grünordnung

3.2

3.3

3.2 Zufahrt

3.3 Nutzungsschablone
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Ausgleichsfläche Baugebiet "Flußäcker"

16.00 m

Ausgleichsfläche Ausbau 
Kernweg Nr. 160

A7a
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